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Kroatien

1. VG Dusseldorf, Gerichtsbescheid vom 29.03.2023, 12 K
846/23.A

Nach diesen Malsstaben droht der hier konkret betroffenen Klagerin aufgrund ihrer besonderen
individuellen Situation bei einer Riuckkehr nach Kroatien im Falle der Zuerkennung internationalen
Schutzes mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine gegen Art. 3 EMRK, 4 EU-Grundrechtecharta
verstoRende Behandlung.

Zwar stellen sich die Lebensverhaltnisse fur international Schutzberechtigte in Kroatien nach der
Rechtsprechung der erkennenden Kammer nicht allgemein als unmenschlich oder erniedrigend im
Sinne von Art. 4 EU-Grundrechtecharta bzw. Art. 3 EMRK dar.

Vgl. VG Dusseldorf, Beschllsse vom 1. Februar 2023 - 12 L 153/23.A, und vom 28. Februar 2023 -
12 L 431/23.A -; ebenso VG Kaln, Gerichtsbescheid vom 5. Juni 2020 - 14 K 2172/19.A -, juris, Rn.
18 ff.

Anerkannten Schutzberechtigten droht in Kroatien nicht automatisch die Obdachlosigkeit. Verfligen
sie nicht Uber die Mittel, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, haben sie das Recht auf
Unterbringung flr einen Zeitraum von zwei Jahren ab Statuszuerkennung. Dazu ist ein Antrag bei
der zustandigen Sozialfursorgestelle notig. Nach der zweijahrigen Integrationsphase wird die
Unterbringung nach dem Gesetz Uber Sozialleistungen geregelt. Schutzberechtigte sind nach den
zwei Jahren, in denen sie auf Staatskosten gewohnt haben, zwar oft nicht in der Lage, eine eigene
Unterkunft zu finden und zu bezahlen. In der Praxis dlurfen sie aber in den entsprechenden
Aufnahmezentren bleiben, bis eine angemessene Unterkunft bzw. Wohnung fur sie gefunden ist.

Vgl. Osterr. Bundesamt fiir Fremdenwesen und Asyl, Linderinformationsblatt der
Staatendokumentation - Kroatien, Gesamtaktualisierung am 18. Mai 2020, S. 16 ff.; aida, Country
Report: Croatia, 2021 Update, April 2022, S. 132 ff., abrufbar unter:
https://asylumineurope.org/wp-content/uploads/2022/04/AIDA-HR_2021update.pdf.

Zudem konnen anerkannt Schutzberechtigte in Kroatien jedenfalls voribergehend und erganzend
auf staatliche Leistungen und die Unterstutzung durch caritative Organisationen zuruckgreifen.

Alle Schutzberechtigte haben denselben Anspruch auf Sozialhilfe wie kroatische Burger. Sie werden
beim Erhalt und Ausfillen der notwendigen Unterlagen zur Wahrnehmung vonSozialhilferechten
unterstltzt. Berichten zufolge ist die Sozialhilfe jedoch nicht ausreichend, um den eigenen
Lebensunterhalt zu decken.

Vgl. Osterr. Bundesamt fiir Fremdenwesen und Asyl, Landerinformationsblatt der
Staatendokumentation - Kroatien, Gesamtaktualisierung am 18. Mai 2020, S. 16; aida, Country
Report: Croatia, 2021 Update, April 2022, S. 140 f.

Berechtigte internationalen Schutzes sind zwar nicht krankenversichert, sie haben jedoch vollen
Zugang zu medizinischer Versorgung, wobei der kroatische Staat die Kosten zu tragen hat. Sie
mussen dazu lediglich ihre Identitatskarte vorlegen. Trotzdem gibt es in der Praxis
Zugangshindernisse in Form von Sprachbarrieren sowie der Unwissenheit seitens des
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medizinischen Personals Uber die Rechte von Schutzberechtigten.

Vgl. Osterr. Bundesamt fir Fremdenwesen und Asyl, Landerinformationsblatt der
Staatendokumentation - Kroatien, Gesamtaktualisierung am 18. Mai 2020, S. 18; aida, Country
Report: Croatia, 2021 Update, April 2022, S. 141 f.

NGOs fordern die Integration international Schutzberechtigter mit zahlreichen Projekten.
Vgl. aida, Country Report: Croatia, 2021 Update, April 2022, S. 116 ff.

SchlieBlich kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Suche nach einer Erwerbstatigkeit fur
international Schutzberechtigte in Kroatien von vornherein aussichtslos oder mit solchen
Schwierigkeiten verbunden ist, dass mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen
werden konnte, international Schutzberechtigte konnten in Kroatien ihren Lebensunterhalt - ggf.
mit erganzender staatlicher und caritativer Unterstltzung - nicht selbst sicherstellen.

Schutzberechtigte haben in Kroatien denselben Zugang zum Arbeitsmarkt wie kroatische Burger.
Sie werden in der Integrationsphase von Sozialarbeitern betreut, die auch bei der
Arbeitsvermittlung und Ausbildungsmalnahmen helfen, zum Teil auch in Zusammenarbeit mit
NGOs. Das Haupthindernis bei der Suche nach einer Beschaftigung ist das Erlernen der kroatischen
Sprache, deren Beherrschung eine Voraussetzung fur eine erfolgreiche Integration und den Zugang
zum Arbeitsmarkt ist. Laut Informationen des Arbeitsamts waren im Jahr 2019 146 anerkannte
Fluchtlinge, 12 Personen unter subsidiarem Schutz und 13 Familienangehdrige von Personen mit
internationalem Schutzstatus als arbeitslos registriert.

Vgl. Osterr. Bundesamt fiir Fremdenwesen und Asyl, Linderinformationsblatt der
Staatendokumentation - Kroatien, Gesamtaktualisierung am 18. Mai 2020, S. 17; aida, Country
Report: Croatia, 2021 Update, April 2022, S. 135 ff.

Nach den dem Gericht vorliegenden aktuellen Erkenntnissen und den im Zeitpunkt der
gerichtlichen Entscheidung allgemein zuganglichen Informationen ist mithin davon auszugehen,
dass die Schaffung von menschenwdirdigen Lebensbedingungen fur international Schutzberechtigte
in Kroatien auch von der Eigenverantwortlichkeit und Eigeninitiative des anerkannt
Schutzberechtigten abhangig ist. Entscheidend ist, ob es ihm nach einer Anlaufzeit - ggf. mit
Unterstitzung durch den kroatischen Staat und NGOs - gelingen wird, trotz mangelnder
Sprachkenntnisse und des ihm fremden Lebensumfeldes Arbeit zu finden und aus den daraus
erzielten Einklnften seinen Lebensunterhalt auf zumindest niedrigem Niveau und damit auch seine
elementarsten Grundbedurfnisse zu sichern.

Vgl. nur VG Dusseldorf, Beschlisse vom 1. Februar 2023 - 12 L 153/23.A, und vom 28. Februar
2023 - 12 L 431/23.A-.

Letzteres ist fur die hier konkret betroffene Klagerin nicht anzunehmen. Es ist aus individuellen, in
ihrer Person liegenden besonderen Grinden nicht ersichtlich, wie sie als international
Schutzberechtigte in Kroatien die Befriedigung ihrer elementaren Beddrfnisse in Bezug auf
Unterkunft, Erndhrung und sanitare Einrichtungen dauerhaft gewahrleisten kdnnte. Es drohen
vielmehr Obdachlosigkeit und Verelendung. Die Klagerin wird aller Voraussicht nach nicht in der
Lage sein, sich den dargestellten Bedingungen fur international Schutzberechtigte in Kroatien zu
stellen. Es wird ihr nicht gelingen, mit der ggf. in Kroatien gewahrten Unterstitzung
eigenverantwortlich ihren Lebensunterhalt sicherzustellen. Die dortigen Sozialleistungen sind nach
den dem Gericht vorliegenden Erkenntnissen nicht ausreichend, um den Lebensunterhalt der
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Kldgerin vollstandig zu decken.

Die Klagerin zahlt zu den in Art. 20 Abs. 3 der Richtlinie 2011/95/EU vom 13. Dezember 2011 Uber
Normen flr die Anerkennung von Drittstaatsangeh6rigen oder Staatenlosen als Personen mit
Anspruch auf internationalen Schutz, fur einen einheitlichen Status fur Fluchtlinge oder fur
Personen mit Anrecht auf subsididaren Schutz und fur den Inhalt des zu gewahrenden Schutzes
(Qualifikationsrichtlinie; ABI. L 337 vom 20. Dezember 2011, S. 9) genannten besonders
schutzbedurftigen Personengruppen. Denn die 66 Jahre alte Klagerin gehort der Gruppe der alteren
Menschen an; zudem ist sie gesundheitlich stark angeschlagen. Sie ist aufgrund ihrer
Erkrankungen nicht in der Lage, den Alltag alleine zu flhren. Sie ist deutlich in Ihrer Mobilitat
eingeschrankt und auf fremde Hilfe bezuglich Hausarbeiten, Waschen und Essenszubereitung
angewiesen.

Gerichtsbescheid

Mastodon
Bluesky
Threads
Facebook
LinkedIn
Pinterest
Tumblr
Reddit
Telegram
Xing
Email

From:
https://wiki.aufentha.lt/ - Aufenthaltswiki

Permanent link:
https://wiki.aufentha.lt/kroatien?rev=1684052016

Last update: 2024/07/13 12:10

Aufenthaltswiki - https://wiki.aufentha.lt/


https://wiki.aufentha.lt/art._20_qualifikationsrichtlinie
https://wiki.aufentha.lt/richtlinie_2011_95_eu
https://mastodonshare.com?text=Kroatien&url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fkroatien
https://bsky.app/intent/compose?text=Kroatien%0Ahttps%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fkroatien
https://www.threads.net/intent/post?text=Kroatien&url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fkroatien
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fkroatien
https://www.linkedin.com/shareArticle?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fkroatien&title=Kroatien&summary=Kroatien%0A%0A1.%20VG%20D%C3%BCsseldorf%2C%20Gerichtsbescheid%20vom%2029.03.2023%2C%2012%20K%20846%2F23.A%0A%0A%09%22Nach%20diesen%20Ma%C3%9Fst%C3%A4ben%20droht%20der%20hier%20konkret%20betroffenen%20Kl%C3%A4gerin%20aufgrund%20ihrer%20besonderen%20individuellen%20Situation%20bei%20einer%20R%C3%BCckkehr%20nach%20Kroatien%20im%20Falle%20der%20Zuerkennung%20internationalen%20Schutzes%20mit%20beachtlicher%20Wahrscheinlichkeit%20eine%20gegen%20Art.%203Art.%204Art.%203Art.%2020%20Abs.%203%20der%20Richtlinie%202011%2F95%2FEUQualifikationsrichtlinie&mini=true&source=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fkroatien
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fkroatien&description=Kroatien
http://www.tumblr.com/share/link?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fkroatien&description=Kroatien
http://www.reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fkroatien&title=Kroatien
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fkroatien&text=Kroatien
https://www.xing-share.com/app/user?op=share;sc_p=xing-share;url=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fkroatien
mailto:?subject=Kroatien&body=https%3A%2F%2Fwiki.aufentha.lt%2Fkroatien: Kroatien%0A%0A1.%20VG%20D%C3%BCsseldorf%2C%20Gerichtsbescheid%20vom%2029.03.2023%2C%2012%20K%20846%2F23.A%0A%0A%09%22Nach%20diesen%20Ma%C3%9Fst%C3%A4ben%20droht%20der%20hier%20konkret%20betroffenen%20Kl%C3%A4gerin%20aufgrund%20ihrer%20besonderen%20individuellen%20Situation%20bei%20einer%20R%C3%BCckkehr%20nach%20Kroatien%20im%20Falle%20der%20Zuerkennung%20internationalen%20Schutzes%20mit%20beachtlicher%20Wahrscheinlichkeit%20eine%20gegen%20Art.%203Art.%204Art.%203Art.%2020%20Abs.%203%20der%20Richtlinie%202011%2F95%2FEUQualifikationsrichtlinie
https://wiki.aufentha.lt/
https://wiki.aufentha.lt/kroatien?rev=1684052016

	Kroatien
	1. VG Düsseldorf, Gerichtsbescheid vom 29.03.2023, 12 K 846/23.A


